
Innerhalb offener Frist nimmt die Fraktion AUGE/UG Alternative, Grüne und Unabhängige Ge-

werkschafterInnen in Arbeiterkammern und GPA-djp  zu den Ministerialentwürfen

 Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs-

gesetz,  das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz,  das Bauern-Sozialversicherungsge-

setz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Freiberuflichen-Sozialver-

sicherungsgesetz, das Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz, das Primärversorgungsge-

setz,  das Kinderbetreuungsgeldgesetz,  das Gesundheits-  und Sozialbereich-Beihilfenge-

setz, das Dienstgeberabgabegesetz, das Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteue-

rung-Gesundheit,  das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten,  das Bun-

desgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH, das Bundesgesetz über die Dokumenta-

tion im Gesundheitswesen und das Bundesgesetz über die Einrichtung eines Fonds zur Fi-

nanzierung privater Krankenanstalten geändert werden und ein Selbständigen-Sozialversi-

cherungsgesetz erlassen wird (Sozialversicherungs-Organisationsgesetz – SV-OG) (ME/

75);

 Ministerialentwurf  betreffend  Bbegutachtung@parlament.gv.atundesgesetz,  mit  dem  das

Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge erlassen wird und

das Einkommensteuergesetz 1988, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Allgemeine

Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Gesetz über die Zusammenführung der Prü-

fungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung - ZPFSG) (ME/77);

 Ministerialentwurf  betreffend Bundesgesetz, mit  dem ein Bundesgesetz zur Überführung

der Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates in eine Versorgungsanstalt des

österreichischen Notariates und ein Bundesgesetz über die Versorgung der Notare und No-

tarinnen sowie ihrer Hinterbliebenen erlassen werden, das Notarversicherungsgesetz 1972

aufgehoben wird sowie das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozi-

alversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken-

und Unfallversicherungsgesetz geändert werden (Notarversicherungs-Überleitungsgesetz –

NV-ÜG) (ME/76), und
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 Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz

1977, das Sonderunterstützungsgesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das

Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, das Arbeit-und-Gesund-

heit- Gesetz, das Ausbildungspflichtgesetz, das Dienstleistungsscheckgesetz, das Auslän-

derbeschäftigungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Kriegsgefangenen-

entschädigungsgesetz,  das  Opferfürsorgegesetz,  das  Heeresentschädigungsgesetz,  das

Verbrechensopfergesetz, das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Angestelltengesetz,

das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Arbeitsinspekti-

onsgesetz 1993, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das

Bauarbeiter-Urlaubs-  und  Abfertigungsgesetz,  das  Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädi-

gungsgesetz,  das Betriebspensionsgesetz,  das Betriebliche  Mitarbeiter-  und Selbständi-

genvorsorgegesetz, das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Haus-

gehilfen- und Hausangestelltengesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Land-

arbeitsgesetz 1984, das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz und das Sozialbe-

trugsbekämpfungsgesetz  geändert  werden (Sozialversicherungs-Organisations-Begleitge-

setz) (ME/88)

wie folgt Stellung:

Die  AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen  sind in der Ver-

gangenheit  regelmäßig für  eine Vereinheitlichung der Leistungen der Sozialversicherungsträger

(gleiche Beitragssätze, gleiche Leistungskataloge, gleiche Ansprüche) auf hohem Niveau eingetre-

ten und hat sich auch nicht  grundsätzlich der Idee der Vereinheitlichung der Sozialversicherungs-

träger  anhand  sachlicher  Kriterien  verschlossen.  Wesentlich  war  und  ist  dabei  aus  Sicht  der

AUGE/UG die Einbindung der Träger der Selbstverwaltung in Reformvorhaben dsund die Siche-

rung bzw. die Stärkung der demokratischen Selbstverwaltung der Versicherten durch unmittelbare,

geheime und direkte Sozialwahlen auf Grundlage des Prinzips „one-person – one vote“ durch die

Versicherten selbst.

Der nunmehr von der Bundesregierung in Begutachtung versandte Gesetzesentwurf unterscheidet

sich in allen wesentlichen Punkten von den Vorstellungen der AUGE/UG. Statt eine Vereinheitli-

chung der Leistungen für alle und eine Demokratisierung des Systems voranzutreiben, dient es le-

diglich

 der Umfärbung der Strukturen in der Sozialversicherung

 der  Entdemokratisierung  der  Sozialversicherung  zu  Lasten  der  ArbeitnehmerInnen  und

Versicherten
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 der Verschlechterung der Leistungen für die überwiegende Mehrheit der kranken- wie un-

fallversicherten Menschen sowie

 der Belastung der ASVG-Versicherten ohne Leistungsverbesserung.

Die Stellung nehmenden Organisation stellt fest, dass die vorliegenden Gesetzesentwürfe unsach-

lich hinsichtlich der Aufgaben der Sozialversicherung sind, das demokratische Prinzip und die Bun-

desverfassung verletzen und zwangsläufig auf Grund der Vorgaben zur Umstruktierung der Träger

sowohl in zeitlicher wie in sachlicher Hinsicht die Existenz einer funktionierenden Sozialversiche-

rung gefährdet und absehbar zum Scheitern verurteilt ist. Die sozialen, gesundheitlichen wie finan-

ziellen Kosten dieses Scheiterns werden die Menschen in diesem Land zu tragen haben.

Wir halten es für unverantwortlich, die in diesem Gesetzesentwurf vorgesehenen Maßnahmen und

Schritte umzusetzen.

Angesichts des großen Umfangs der geplanten gesetzlichen Veränderungen, aber auch der Quali-

tät bereits eingegangener Stellungnahmen im Detail wie etwa jenen des Hauptverbands der öster-

reichischen Sozialversicherungsträger oder der WGKK und anderer, beschränken wir uns in dieser

Stellungnahme auf einzelne, wesentliche Kritikpunkte.

1. Kurze Dauer der Begutachtungsphase – mangelnde Qualität des Gesetzwerdungs-

prozesses

Der vorliegende Ministerialentwurf schlägt eine sehr umfassende und weitreichende Änderung der

Strukturen der Sozialversicherung vor, die auch erhebliche Auswirkungen auf PatientInnen haben

wird. 

 Der Entwurf des Sozialversicherungs-Organisationsgesetzes hat 105 Seiten an Gesetzes-

text. Dazu kommen (inhaltlich völlig unzulängliche und wesentliche Punkte des Gesetzes

einfach ignorierende)  Erläuterungen von 34 Seiten Länge sowie acht  Seiten einer  „wir-

kungsorientierten Folgenabschätzung (WFA)“, die allerdings keine brauchbaren Inhalte lie-

fert.

 Der Entwurf des Notariatsversicherungs-Übergangsgesetzes hat einen Umfang von 39 Sei-

ten. Hinzu kommen eine Seite an Erläuterungen und zwei Seiten WFA.

 Der Entwurf des Gesetzes über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der Fi-

nanzverwaltung und der Sozialversicherung hat acht Seiten. Dazu kommen je zehn Seiten

an Erläuterungen und WFA.

 Und schließlich hat die Bundesregierung am 12. Oktober 2018 ein „Sozialversicherungs-

Organisations-Begleitgesetz“ in der Länge sechzehn Seiten Gesetzestext und vier Seiten

an Erläuterungen in Begutachtung versandt. Um die Dimension dieses Begleitgesetzes zu
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verdeutlichen: Die Textgegenüberstellung der jeweils alten und der vorgeschlagenen neuen

Version hat 78 Seiten.

Für all diese Ministerialentwürfe mit insgesamt 168 zu prüfenden Seiten Gesetzestext wurde eine

Begutachtungsfrist bis zum 19. Oktober 2018 festgesetzt, also je nach Entwurf zwischen einer und

fünf Wochen.

Dieses Vorgehen der Bundesregierung ist nicht allein als Verhöhnung der Idee eines Begutach-

tungsprozesses und als Abgehen von qualitätsgeleiteter Politik anzusehen, sondern widerspricht

auch den Regeln, die sich die Bundesregierung selbst gegeben hat.

So heißt es im Rundschreiben BKA-600.614/0002-V/2/2008 des Bundeskanzleramts:

„In seinem Rundschreiben vom 19. Juli 1971, GZ 53.567-2a/71, hat das Bundeskanzleramt-Ver-

fassungsdienst auf die Notwendigkeit der Festsetzung angemessener Fristen für die Begutachtung

der Entwürfe von Bundesgesetzen und von Verordnungen des Bundes hingewiesen. Es wurde er-

sucht, die Begutachtungsfristen grundsätzlich (abgesehen von besonderen Fällen) so zu bemes-

sen, dass den zur Begutachtung eingeladenen Stellen eine Frist von wenigstens sechs Wochen

zur Verfügung steht.

Da in letzter Zeit – auch bei sehr komplexen Gesetzesvorhaben – wiederholt sehr knapp bemes-

sene Begutachtungsfristen gesetzt wurden, sieht sich das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst

veranlasst,  sein Ersuchen um Festsetzung einer  angemessenen,  grundsätzlich  sechswöchigen

Begutachtungsfrist in Erinnerung zu rufen.

Des weiteren darf daran erinnert werden, dass (auch) nach Art. 1 Abs. 1 und 4 der Vereinbarung

zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus

und einen künftigen Stabilitätspakt  der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr.  35/1999, gegenüber

den Vereinbarungspartnern angemessene, bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen mindestens

vierwöchige Stellungnahmefristen zu setzen sind (vgl. dazu das Durchführungsrundschreiben GZ

603.767/1-V/1/99).

Darüber hinaus wird erneut darauf hingewiesen, dass die Frist von sechs Wochen für den Regel-

fall gedacht ist; so wie es gewiss Fälle geben kann, in denen eine kürzere Frist vertretbar ist, wird

es umgekehrt auch Fälle geben, in denen auch die sechswöchige Frist zu kurz ist.“
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_01_000_20080602_BKA_600_614_0002_V_2_2008/ERL_01_000_20080602_BKA_600_614_0002_V_2_2008.html
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Das SV-OG und seine Nebengesetze sind derart umfassend und komplex, dass es mit Sicherheit

als ein Fall anzusehen ist, in dem „auch die sechswöchige Frist zu kurz ist“.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Bundesregierung gar kein Interesse an einer echten Be-

gutachtung hat.

2. Intransparenz der Regelung – legistisches Versteckspiel

Der Gesetzesentwurf erweckt den Eindruck, dass es den AutorInnen mehr darum gegangen ist,

den Inhalt und die Folgen vor den BürgerInnen zu verstecken, als darum, Klarheit zu schaffen.

2.1. Beispiel § 31 ASVG – neu – Einführung von Selbstbehalten 

Besonders deutlich wird dies etwa beim neuen § 31 ASVG (Art 1 Z.24). Die gewählte Formulierung

macht es nur  sehr  gut  informierten ExpertInnen möglich,  herauszufinden,  worum es eigentlich

geht.

Art. 1 Z 24 SV-OG lautet:

„24. Der bisherige Text des § 31 Abs. 5a wird mit den Maßgaben zum Text eines neuen § 31, dass

das Wort „Hauptverband“ durch das Wort „Dachverband“ ersetzt wird und die Ausdrücke „bei der

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau“  und  „auf die im Ausgleichsfonds der Kran-

kenversicherungsträger vorhandenen Mittel sowie“ entfallen.“

Was als schlichter Austausch von Begrifflichkeiten erscheint, hat jedoch weitreichende Folgen für

alle Versicherten der derzeitigen Gebietskrankenkassen. Sie werden in Zukunft bei Inanspruch-

nahme von Gesundheitsleistungen Selbstbehalte bezahlen müssen. Der neue § 31 ASVG lautet

nämlich:

„§ 31. Der Dachverband hat für die Krankenversicherungsträger nach diesem Bundesgesetz jähr-

lich eine Verordnung zu erlassen, in der festgestellt wird, ob und in welcher Höhe ein Kostenbei-

trag bei Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 135), bei Inanspruchnahme chirurgischer oder kon-

servierender Zahnbehandlung (§ 153) und bei Behandlung in einer Spitalsambulanz (§ 26 KAKuG)

im nächstfolgenden Kalenderjahr zu entrichten ist. Dies gilt nicht für die nach den §§ 472 Abs. 1

und 474 Abs. 1 versicherten Personen. Er hat hiebei insbesondere auf die wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Versicherten Bedacht  zu nehmen. Der Kostenbeitrag ist  für die genannten Versiche-

rungsträger einheitlich unter Zugrundelegung der von ihnen im Durchschnitt des vorangegangenen

Kalenderjahres erbrachten tariflichen Leistungen festzusetzen. Diese Verordnung bedarf zu ihrer

Wirksamkeit der Zustimmung der Trägerkonferenz und der Genehmigung der Bundesministerin für

Gesundheit und Frauen.“

3/SN-88/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 5 von 13

www.parlament.gv.at



Auf Grund der Tatsache, dass der zukünftige Gesundheitskasse Mittel entzogen werde, worauf

noch unter Punkt 4. einzugehen ist, und bereits jetzt die Einnahmen der Gebietskrankenkassen

aus Beiträgen die Aufwendungen Leistungen für die Versicherte um € 1,3 Mrd. unterschreiten,

werden Versicherte der gegenwärtigen Gebietskrankenkasse nach dem Wegfall der Ausgleichs-

mechanismen und dem Entzug erheblicher Mittel zwangsläufig Selbstbehalte entrichten müssen,

so diese Bestimmung in Kraft treten. Es ist unseriös und eine Verhöhnung der BürgerInnen, diese

Tatsache derart im Gesetzestext zu verstecken.

2.2. Beispiel § 443 ASVG – Verschlechterung von Leistungen statt Schutz der Versi-

cherten

Ebenso bedenklich ist die Vorgehensweise der GesetzesautorInnen in Zusammenhang mit § 443

Abs. 1 letzter Satz ASVG, der scheinbar sicherstellen soll, dass  „den Versicherten im jeweiligen

Bundesland eine Summe entsprechend den Beiträgen,  die im jeweiligen Bundesland entrichtet

wurden, zur Verfügung steht.“

In der Realität bedeutet dies jedoch, dass den Versicherten weniger Geld für Versicherungsleistun-

gen zur Verfügung stehen wird, da die Aufwendungen für Versicherungsleistungen in allen Bun-

desländern die Einnahmen aus Beiträgen der Versicherten deutlich übersteigen.

Differenz von Beitragseinnahmen und Leistungsauf-
wendungen für Versicherte nach Bundesländern

2016 (in Millionen Euro)
Wien -610
Niederösterreich -246
Burgenland -44
Oberösterreich -234
Steiermark 223
Kärnten -153
Salzburg -70
Tirol -132
Vorarlberg -63
Summe GKKs -1329

Die angebliche Schutzbestimmung des § 443 Abs. 1 ermöglicht  also in der Realität  erhebliche

Leistungseinschränkungen zu Lasten der Versicherten. Es ist beschämend, aber auch bezeich-

nend, dass ein Ministerialentwurf in einem demokratischen Land auf derartige legistische Versteck-

spielchen zurückgreift.

3. Sinnentleerte Struktur der Sozialversicherung

Die  im Sozialversicherungs-Organisationsgesetz  dargestellte  Struktur  ist  unsachlich  und  verur-

sacht einen höheren Verwaltungsaufwand, als in der gegenwärtigen Struktur.
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Auch wenn es formal in Zukunft weniger Einrichtungen geben soll, die den Namen „Sozialversiche-

rungsträger“ führen, so erhöht der vorliegende Gesetzesentwurf die Zahl der notwendigen System-

bestandteile im Sozialversicherungssystem.

3.1. Umbenennung statt Harmonisierung von Leistungen

Geradezu symptomatisch für den gesamten Gesetzesentwurf ist die Tatsache, dass 14 der 17 Trä-

ger, die nach dem 1.1.2020 nicht mehr existieren sollen, schlicht durch Umbenennung aus der Sta-

tistik verschwinden. Es sind dies die neun Versicherungsträger, die als Landesstellen weiterbeste-

hen und eine zehnte Zentralstruktur übergestülpt erhalten, sowie vier der fünf Betriebskrankenkas-

sen und die Versicherungsanstalt des Notariats, die zwar weiterexistieren werden, fortan aber nicht

mehr als Sozialversicherungsträger, sondern als Wohlfahrtseinrichtungen mit denselben Aufgaben

und Verpflichtungen wie Sozialversicherungsträger weiter existieren werden. Bei der Gelegenheit

sei auch noch darauf hingewiesen, dass der Ministerialentwurf keine Regelungen hinsichtlich der

sechzehn Krankenfürsorgeanstalten enthält. 

3.2. Zusammenlegung ohne sachliche Gemeinsamkeiten – BVAEB

Nicht minder absurd ist die Situation in der Konstruktion der zukünftigen Versicherungsanstalt öf-

fentlich Bediensteter, Eisenbahnen, Bergbau. Einmal abgesehen davon, dass die Zusammenfas-

sung von EisenbahnerInnen und öffentlich Bediensteten nur mehr wenige Jahre eine – wenn auch

nur formale – Argumentationsgrundlage findet, als ÖBB-Bedienstete-alt noch einen BeamtInnen

vergleichbaren Status haben, umfasst die zukünftige BVAEB insgesamt 38 unterschiedliche Versi-

chertengruppen mit unterschiedlichen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen (Art.

4 Z 3 SV-OG). Dieser absurden Realität folgend sind in der BVAEB je Versicherungssparte zumin-

dest  vier  unterschiedliche Rechenkreise zu organisieren,  die neue, organisatorische Overhead-

strukturen benötigen.

3.3. Zusammenlegung ohne Sinn - SVS

Die neu zu schaffende BVAEB, aber auch die SVS haben völlig inkompatible Versichertengruppen:

Die Unfallversicherung der Selbständigen etwa soll von der heutigen AUVA zur neuen Sozialversi-

cherung der  Selbständigen  wandern.  Dort  trifft  sie  auf  die  Unfallversicherung  der  BäuerInnen.

Selbständige bezahlen heute einen Unfallversicherungsbeitrag von 9,60 Euro im Monat, BäuerIn-

nen 1,9% ihrer Beitragsgrundlage, die auf dem sogenannten Einheitswert der bebauten Fläche be-

ruht. Diese Systeme werden nicht miteinander, sondern nur nebeneinander als eigene Rechnungs-

kreise weiterleben können. Ein sehr ähnliches Problem gibt es bei der Krankenversicherung. Bei-

tragsberechnung und Leistungsniveaus sind völlig unterschiedlich. Das Gesetz sieht zwei Rech-

nungskreise vor. Heißt: Das Dach der Einrichtung hat zwar einen gemeinsamen Namen, die Bei-

träge und Leistungen für BäuerInnen und Selbständige werden jedoch in jeweils eigenen Struktu-

ren verwaltet (und verrechnet). Neben den bereits erwähnten Unterschieden bei der Beitragseinhe-
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bung gibt es unterschiedliche Leistungskataloge und für NichtbäuerInnen auch Selbstbehalte zu

tragen.

3.4. Keine sachliche Begründung der neuen Struktur

Es versteht sich von selbst, dass den Erläuterungen zum Ministerialentwurf keinerlei sachliche Be-

gründung der Notwendigkeit einer Strukturreform in der gewählten Art und Weise mitgeliefert wird.

Sie ist nicht möglich und undenkbar.

Die angedachte Strukturreform kann keine aus der Zusammenlegung resultierenden Einsparungen

nach sich ziehen, da sich die Zahl und die Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben durch die un-

sachliche Zusammenlegung völlig  unterschiedlicher  Versichertengruppen insgesamt erhöht  und

damit auch die Kosten für Aufgabenerdfüllung und Overheadstrukturen zwangsläufig höher wer-

den müssen.

Der vorgelegte Ministerialentwurf sieht auch keinerlei Verbesserungen für die Versichertengemein-

schaft vor. Es fehlt somit jede sachliche Grundlage der gewählten Form der Zusammenlegung. Al-

lein schon aus diesem Grund werden Klagen gegen Einzelbestimmungen mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen, die zu einer Aufhebung großer Teile des

Gesetzes führen kann. 

4. Der  Gesetzesentwurf  verletzt  das  demokratische  Prinzip  und  dient  einzig  den

Machtinteressen der beiden Regierungsparteien

Die im Ministerialentwurf  vorgeschlagene Gremialstruktur  der Sozialversicherungsträger  verletzt

grundsätzlich, insbesondere aber im Fall der Versicherungsträger der nach dem ASVG versicher-

ten Menschen, nämlich der zukünftigen Österreichischen Gesundheitskasse und der Pensionsver-

sicherungsanstalt, das demokratische Prinzip und damit jedenfalls die Artikel 120 a bis c der Bun-

desverfassung.

4.1. Keine gemeinsamen Interessen nach Art. 120a ASVG

Wie bereits unter Punkt 3 dargestellt existiert in den Fällen der BVAEB und der SVS keine in Art

120 a B-VG geforderte öffentliche Aufgaben,  „die in ihrem ausschließlichen oder überwiegenden

gemeinsamen Interesse gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu werden“.

Das ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass BeamtInnen, EisenbahnerInnen und Beschäf-

tigte im Bergbau, aber auch BäuerInnen und Selbständige, von völlig unterschiedlichen Rechtsla-

gen betroffen sind und die Zusammenlegung in gemeinsame Versicherungsträger keine Schnitt-

menge der gemeinsamen Erledigung von Aufgaben unter gemeinsamer Rechtslage bringt. Es ist

auch nicht so, dass der Gesetzesentwurf oder die Erläuterungen irgendwelche Vorgaben zur Her-

stellung gemeinsamer Rechtsgrundlagen oder anderer Voraussetzungen zur Herstellung etwa ge-

meinsamer Leistungskataloge in diesen Trägern vorsieht.
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4.2. Demokratische Grundsätze nach Art. 120 c B-VG werden verletzt

Insbesondere im Fall der ÖGK und der PVA verletzt der Ministerialentwurf das in Art. 120 c B-VG

festgeschrieben Prinzip, wonach „die Organe der Selbstverwaltungskörper (…) aus dem Kreis ih-

rer Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen zu bilden“ sind.

Das Erfordernis der paritätischen Aufteilung der Funktionen in den neuen Gremien dieser Träger

zwischen DienstgeberInnen und DienstnehmerInnen verletzt das demokratische Prinzip und die

angeführten Verfassungsbestimmungen in doppelter Hinsicht:

 Zum Ersten, weil auf diese Weise VertreterInnen der DienstgeberInnen in den Versiche-

rungsträgern ÖGK und PVA eine mit absolutem Vetorecht versehene Gestaltungsmacht er-

halten, obwohl diese in der Regel nicht in den jeweiligen Trägern versichert sind, also mit

Sicherheit nicht dem im Art. 120a B-VG geforderten Personenkreis angehören;

 Zum Zweiten aber auch deshalb, weil in diesen Trägern die Vertretung der Stimmen von

3,7 Millionen Mitgliedern der Arbeiterkammern das gleiche Gewicht zukommt, wie jenen der

517.500 aktiven Wirtschaftskammer-Mitgliedern.  Die Stimme der DienstgeberInnen ist  in

den Gremien von ÖGK und PVA also mehr als sieben Mal so viel  „wert“,  wie jene der

DienstnehmerInnen. Dieses verfassungsrechtliche Manko ist durch keinerlei ideologische

Akrobatik zu beheben. Zur Rechtfertigung dieses Ungleichgewichts hilft auch nicht der Ver-

weis auf die DienstgeberInnenbeiträge zur Sozialversicherung. Diese machen nämlich nur

knapp mehr als ein Viertel der Mittel der Sozialversicherung aus und stammen selbstver-

ständlich  nicht  aus  den  Privatschatullen  der  DienstgeberInnen,  sondern  aus  der  Wert-

schöpfung der ArbeitnehmerInnen.

4.3. Funktionen für ÖVP- und FPÖ-nahe FunktionärInnen

Letztlich fällt auch auf, dass diese Verletzung der demokratischen Grundsätze der Bundesverfas-

sung auch zu einem Ergebnis führen, das den Regierungsparteien unabhängig der Resultate aller

demokratischen Wahlen zu den Arbeiterkammern eine beherrschende Stellung in den Sozialversi-

cherungsträgern und dem neuen Dachverband garantieren. Das Prinzip der zwangsweisen Parität

in den Gremien ist nur in jenen Versicherungsträgern festgeschrieben, in denen die ÖVP derzeit

keine Mehrheit hat, nämlich in der PVA und der ÖGK. In der BVAEB, die auf Grund der erdrücken-

den Übermacht der derzeitigen BVA-Versicherten (567.000 Versicherte) im Vergleich zu jenen der

derzeitigen VAEB-Versicherten (117.000 Versicherte) fest unter Kontrolle einer ÖVP-nahen Orga-

nisation sein wird, kennt die paritätische Aufteilung der Gremialfunktionen ebensowenig wie die zu-

künftige SVS, die unter Kontrolle des ÖVP-Wirtschaftsbundes steht.

Die  vom Gesetzesentwurf  vorgeschlagene Struktur  ist  somit  nicht  allein  willkürlich  und verfas-

sungswidrig, sondern auch vom Interesse getragen, die Gruppe der ArbeitnehmerInnen in ihren In-

teressen zu schwächen und ihre Möglichkeit der Selbstverwaltung einzuschränken.
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Besonders deutlich kommen die Interessen der Regierungsparteien in den Bestimmungen zur Be-

stellung der Vorsitzenden der Hauptversammlungen der Träger zum Ausdruck (etwa §430 Abs. 3a,

letzter Satz ASVG sowie gleichgelagerte Regelungen für die anderen Träger). Diese dürfen weder

jener Gruppe angehören, die einen Obmann oder eine Obfrau in den Verwaltungsräten stellt noch

derselben „wahlwerbenden Gruppe“ angehören. Da das Gesetz jedoch für jeweils eine Person aus

der Gruppe der DienstgeberInnen wie auch der DienstnehmerInnen den Titel Obmann/Obfrau vor-

sieht, kann – dem Wortlaut des Gesetzes folgend – nur eine Person Vorsitzender oder Vorsitzende

einer Hauptversammlung sein, die nicht der Mehrheitsfraktion in der Gruppe der DienstgeberInnen

oder jener der DienstnehmerInnen angehört. Heißt in der Praxis: §430 Abs. 3a, letzter Satz und die

vergleichbaren Regelungen zu den anderen Trägern garantieren der FPÖ, dass die Vorsitzenden

der Hauptversammlungen Parteigänger der FPÖ sind.

5. Entzug von Mittel aus der Krankenversicherung

Der vorliegende Gesetzesentwurf entzieht der zukünftigen Gesundheitskasse erhebliche Mittel, die

sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben dringend benötigt. Beispielsweise sind zu erwähnen.

5.1. Finanzierung privater Spitäler – Verschlechterung der Versorgungslage

Die Erhöhung der Zahlung an den PRIKRAF um Euro 14,7 Millionen im Jahr, die in den Folgejah-

ren nach der Entwicklung der Beitragseinnahmen zu valorisieren sind, entzieht der Gesundheits-

kasse bis zum Jahr 2023 kumulliert knapp Euro 80 Millionen. Dabei ist auch festzuhalten, dass der

PRIKRAF im Vergleich zu einer Einzelfallabrechnung erbrachter Leistungen eine negative Wirkung

auf die Versorgung der Versicherten hat: Mit einer Einzelfallabrechnung im Fall privater Kranken-

anstalten (darin enthalten sind nicht Ordensspitäler, die einen hervorragenden Beitrag zur Versor-

gung der Bevölkerung leisten) garantiert, dass nur jene Leistungen vergütet werden, die auch in ei-

nem Leistungskatalog der Sozialversicherung enthalten sind. Die pauschale Abgeltung via PRI-

KRAF hingegen macht es für dem PRIKRAF zugehörige Spitäler attraktiv, insbesondere Leistun-

gen zu erbringen, die nicht von Leistungskatalogen der Sozialversicherung erfasst sind, aber be-

sonders hohe Einnahmen ermöglichen. Zu nennen wären medizinisch oder sozial nicht angezeigte

Schönheitsoperationen. Die Erhöhung des Beitrags der Gesundheitskasse zum PRIKRAF verbes-

sert somit nicht die Versorgungslage der Bevölkerung, sondern verschlechtert sie sogar tendenzi-

ell.

5.2. Einfrieren und Aushungern – Der Pauschbetrag nach § 319a ASVG

Das Einfrieren und ab 2023 das Abschaffen des besonderen Pauschbetrags nach § 319a ASVG

entzieht der Gesundheitskasse selbst unter Berücksichtungung der Wirkung einer Einzelfallabrech-

nung mit der Unfallversicherung bis 2023 zumindest Euro 230 Millionen, ab 2023 ca. Euro 200 Mil-

lionen pro Jahr. Diese Mittel fehlen der Gesundheitskasse, die bereits derzeit um etwa Euro 1,3

3/SN-88/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)10 von 13

www.parlament.gv.at



Milliarden weniger an Beitragseinnahmen hat, als sie für Ansprüche der Versicherten aufwenden

muss, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und erhöht den ökonomischen Druck weiter.

5.3. Politisches Spielgeld für die Ministerin statt Ausgleichsfonds

Die Abschaffung des Ausgleichsfonds der Gebietskrankenkassen (§447a ASVG) verringert  den

Gestaltungsspielraum der ÖGK um weitere knapp Euro 230 Millionen pro Jahr. Daran ändert auch

nicht der neu zu schaffende, aber geringer dotierte, Investitionsfonds (§447a ASVG neu). Die Mit-

tel des Ausgleichsfonds werden derzeit zur Deckung der Kosten von Leistungen für Versicherte

genutzt. Die Mittel des Innovationsfonds hingegen stehen faktisch unter politischer Kontrolle des

BMASGK und sind für nicht näher definierte Reformprojekte reserviert. Auch wenn es sinnvoll ist,

Reformprojekte zu finanzieren, so ersetzen die Mittel des Innovationsfonds nicht die Ausfälle, die

durch die Abschaffung des Ausgleichsfonds wegfallen.

5.4. Eine Milliarde weniger für die ÖGK – Selbstbehalte für die Versicherten

In Summe werden die Mittel der Gesundheitskasse bis inklusive 2023 um etwa eine Milliarde Euro

gekürzt. Nach 2023 muss die ÖGK pro Jahr mit einem Einnahmenausfall von etwa Euro 400 Millio-

nen pro Jahr fertig werden. Es ist den Stellungnehmenden nicht vorstellbar, wie dies ohne Leis-

tungsverschlechterungen für die Versicherten denkbar sein soll.

In diesem Zusammenhang sei im Übrigen auf den bereits erwähnten § 31 neu ASVG verwiesen:

Die Versicherten werden nicht allein schlechtere Leistungen akzeptieren müssen, wenn dieser Ge-

setzesentwurf beschlossen und in die Realität umgesetzt wird, sondern dafür auch noch Selbstbe-

halte zahlen müssen.

5.5. Bundeseinheitlicher Gesamtvertrag: Zusatzkosten ohne Leistungsverbesserung

Neben den bereits genannten Mittelverlusten für die Gesundheitskasse sieht der Ministerialentwurf

auch die Schaffung eines bundesweiten Gesamtvertrags vor. Diese grundsätzlich gute Idee ist in

der kurzen Zeit, die das Gesetz für die Schaffung der neuen Struktur vorsieht (nämlich neun Mona-

te), nicht realisierbar. Die über Jahrzehnte gewachsenen unterschiedliche Struktur der Gesamtver-

träge lässt sich schon allein aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht in dieser kurzen Zeit har-

monisieren. Ab Jänner 2020 tritt überdies eine Situation ein, in der unterschiedliche Tarife nicht

mehr in unterschiedlichen Trägern bezahlt werden, sondern innerhalb ein und dem selben Träger,

nämlich der ÖGK. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein daraus entstehender Konflikt vor Gericht

landet. Und dieser Gerichtsfall wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Gunsten der KlägerInnen ent-

schieden werden. Die einzige realistische Möglichkeit, diese Situation zu vermeiden, ist es, die

derzeit existierenden Tarife alle auf das jeweils bestehende höchste Tarifniveau anzuheben. Das

verursacht Kosten von mehr als einer halben Milliarde Euro, ohne dass auch nur eine einzige Leis-

tungsverbesserung für PatientInnen und Versicherte erreicht wird.
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6. Entzug der Möglichkeit der Sozialversicherungsträger zu Beitragsprüfung

Ein Aspekt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig ist und darüber hinaus paradigma-

tisch für den gesamten Gesetzesentwurf zu sein scheint, ist die Verlagerung der Beitragsprüfung

von der Sozialversicherung ins Finanzministerium (durch das Gesetz zur Zusammenführung der

Prüforganisation der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung ZPFSG). Dies hat erhebliche

Folgewirkungen:

 Die Sozialversicherung, der die Bundesverfassung die selbständige Wahrung ihrer Interes-

sen garantiert (Art. 120a B-VG), wird um die Möglichkeit gebracht, die Richtigkeit der Auf-

bringung ihrer Mittel selbständig zu kontrollieren. Damit ist eine wesentliche Komponente

der Selbstverwaltung nicht mehr existent.

 Die Sozialversicherung verliert ebenso die Möglichkeit, die Interessen von ArbeitnehmerIn-

nen im Rahmen der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping wie auch von Scheinselb-

ständigkeit zu vertreten und durchzusetzen. Fast zwangsläufig wird somit die Zahl der Fälle

von Lohn- und Sozialdumping wie auch der Scheinselbständigen steigen. Das ist ein Scha-

den für die betroffenen Menschen, die Einkommen sowie etwaige Arbeitslosengeld, Kran-

kengeld und Pensionsansprüche verlieren wie auch für die gesamte Gesellschaft, die sich

selbst des Schutzes vor Aushöhlung des Arbeits- und Sozialrechts beraubt.

 Und schließlich sei auch darauf verwiesen, dass jede und jeder der 252 PrüferInnen der

Sozialversicherung im Rahmen der Gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben pro

Jahr um 21 Prüfungen mehr durchführen, als die 272 PrüferInnen des BMF, und dabei in

den letzten zehn Jahren um mehr als Euro 750 Millionen erfolgreicher waren, als die Prüfe-

rInnen des BMF.

Es erscheint also absurd, eine effektive Prüfeinrichtung unter Kuratel einer deutlich weniger effekti-

ven Einrichtung zu stellen. Dies kann nur zu einer Nivellierung der Gesamtleistung nach unten zum

Schaden der Menschen in diesem Land führen. Möglicherweise ist die aber ja auch politisch ge-

wollt.

7. Fehlender Finanzierungsplan für die Fusionskosten

Auch ohne die bereits genannten Maßnahmen kostet die Fusion von Unternehmen schlicht und

einfach Geld. Diese Kosten fehlen in der WFA zu den Gesetzesentwürfen vollständig.

Das ist fahrlässig und unseriös: Es ist undenkbar, dass derart weitreichende Umstrukturierungen

wie die im Ministerialentwurf vorgesehenen ohne Mehrkosten etwa zur Anschaffung neuer Räum-

lichkeiten bei der Zusammenlegung von Versicherungsträgern oder für die Adaption und Neuent-

wicklung kooperativer IT-Strukturen auskommen. Angesichts der bereits dargestellten (und längst

nicht vollständigen) Mittelkürzungen für die Sozialversicherung ist ebenso undenkbar, dass diese
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die Kosten tragen können, ohne erhebliche Leistungseinschränkungen für die Versicherten auszu-

lösen.

Das Vorgehen der Bundesregierung gleicht dem Verhalten eines unredlichen Geschäftsführers,

der sich Pläne von GesellschafterInnen absegnen lässt, ohne sie von den zu erwartenden Folge-

kosten zu informieren.

Die Stellungnehmenden ersuchen die Bundesregierung dringlichst, die gegenständlichen Ministeri-

alentwürfe nicht zur Abstimmung zu bringen, sondern in einen gesellschaftlichen Diskurs über Auf-

gaben und Sinn des sozialen Sicherungssystems einzutreten und die Ergebnisse dieser gesell-

schaftlichen Debatte abzuwarten. Diese Zeit kann zu einer weiteren Harmonisierung der Leistun-

gen und organisatorische Vorbereitung der Zusammenführung unterschiedlicher Versichertengrup-

pen genutzt werden.

Für die AUGE/UG

Klaudia Paiha, Bundessprecherin
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